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12. Verordn\1ng: Verordnung über die Einführung des Zeitkanenparkometersystems; Änderung. 

.1.2. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 16. März 1977, mit der die Verordnung 
der Wiener Landesregierung über die Einfüh
rung des Zeitkartenparkometersystems geän-

dert wird 

Die w:ener Landesregierung hat beschlossen: 

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Parkometer
gesetzes, LG:Bl. für Wlen Nr. 47/1974, wird ver
ordnet: 

Artikel I 

Di-e Verordnun:g der Wiener Landesregierung 
vom 21. Jänner 1975, LGBI. für Wien Nr. 51 
1975, wird 'Nie fo1gt geändert: 

!. § 1 Abs. 1 hat zu lauten: 

„Als Hilfsmittel zur Überwachung der Einhal
tung der Vorsd1riften des Parkometergesetzes 

I werden Parkscheine nach dem Muster der An
/ · lage bestimmt. l\uf der Rüc.kseite dieser Park~ 

2 

sd1eine sind die Bestimmungen des § 2 dieser 
Verordnung wiederzugeben." 

2. § 2 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Die Entwertung des Parkscheines hat durch 
deutlich sichtbares und .haltbares Ankreuzen des 
Beginnes der Abstellzeit (Monat, Tag, St;unde, 
A-1inute) und Eintragen des Jahres zu erfolgen, 
wobei angefangene Viertelstunden unherücksidi
tigt gelassen werden können. Bei Verwendung 
mehrerer Parksdieine sind auf jedem Parkschein 
die gleichen, der Ankunftszeit entsprechenden 
Daten zu bezeichnen." 

Artikel II 

Parkscheine mit Auidruck der Jahreszahl be
halten ihre Gültigkeit. Enthält der Parkschein 
nicht das Jahr; in welchem er Verwendung findet~ 
ist er durch zusätzliche Angabe des Jahres zu 
entwerten. 

Der Landeshauptniann: 

Gratz 




